
 

 

 

 

  

Praxisbeispiel 
 

Fraktionszwang 
 
 
 

Sachverhalt 
 

Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG garantiert das freie Mandat der Bundestagsabgeordneten, wonach 

sie nicht an Weisungen von Wählern oder Fraktionen gebunden sind, sondern nur ihrem 

eigenen Gewissen verpflichtet handeln. Sie entscheiden somit unabhängig und eigenver-

antwortlich über ihre politischen Positionen. Dieses Prinzip wird durch Immunität und In-

demnität nach Art. 46 GG zusätzlich geschützt. 

 

Der Fraktionszwang ist für die Demokratie problematisch, weil er das freie Mandat der 

Abgeordneten einschränken kann. Dadurch stimmen Politiker oft eher nach Parteivor-

gabe als nach eigener Überzeugung oder den Interessen der Wähler. Das schwächt die 

unabhängige Entscheidungsfindung im Parlament und verlagert Macht zu Parteiführun-

gen. Außerdem kann dadurch das Vertrauen der Bürger in die demokratische Repräsen-

tation sinken. 

 

Gleichzeitig braucht eine parlamentarische Demokratie verlässliche Mehrheiten, damit 

Regierungen handlungsfähig bleiben. Deshalb ist es üblich, dass sich Abgeordnete in 

Fraktionen zusammenschließen und eine gemeinsame politische Linie entwickeln. Diese 

Fraktionsdisziplin ist erlaubt, solange sie auf Überzeugung, Beratung und freiwilliger Zu-

stimmung beruht. 

 

Fraktionszwang sorgt zwar für politische Stabilität und klare Mehrheiten, steht aber im 

Spannungsfeld zur freien Entscheidung von Abgeordneten. Wird der Einfluss der Par-

teien als zu stark wahrgenommen, kann dies gesellschaftliche Unzufriedenheit und poli-

tische Spannungen verstärken.  

 

Problem 
 

Das Problem des Fraktionszwangs, sei er von oben verordnet (endogen) oder von außen 

getrieben (exogen), ist in seiner Wirkung für Demokratien existenzgefährdend.  

 

Das Einfordern von Parteidisziplin oder die Durchsetzung des Fraktionszwanges verur-

sachen ein Kernproblem von Demokratien, da sie praktisch stärker von Parteiapparaten 

gesteuert werden. Ein weiteres Problem liegt darin, wie politische Entscheidungsträger 

ausgewählt werden (Loyalitätsfilter oder Parteisoldat).  

 

In stark parteigebundenen Systemen werden Karrieren oft nicht primär durch Fachkom-

petenz, Führungsfähigkeit, Erfahrung, Innovationskraft entschieden, sondern durch Lo-

yalität, Anpassung, Netzwerke innerhalb der Partei. Wer innerhalb der Partei, selten 
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widerspricht, die Parteilinie verteidigt, intern loyal bleibt hat häufig bessere Chancen auf:  

Listenplätze, Führungspositionen, Ministerämter und politische Karriereaufstiege. Wenn 

Loyalität wichtiger wird als Kompetenz, entstehen mehrere Probleme: 

 

▪ Mangelnde Fachlickeit und Erfahrung von Entscheidungsträgern in einer zugenomme-

nen Komplexität politischer Themen führt dazu, dass sie schnell überfordert sind, von 

Beratern und Lobbygruppen vermehrt abhängig sind, für eine ineffiziente Verwaltung 

verantwortlich sind, langsamer auf Krisen reagieren und vermehrt Fehlentscheidungen 

treffen was zu grossen gesellschaftliche Folgen führt. 

 

▪ Schwächung kritischer Debatten: Wenn Abgeordnete hauptsächlich der Fraktion 

folgen sinkt die offene Diskussion, Kritik innerhalb der Partei wird unterdrückt, Fehler 

werden später erkannt. Dadurch entstehen politische „Echokammern“, in denen 

Parteikonsens wichtiger wird als Problemlösung. 

 

▪ Mittelmässigkeit wird belohnt: Ein stark hierarchisches Parteiensystem kann dazu 

führen, dass risikofreudige, unabhängige, besonders kreative oder talentierte 

Persönlichkeiten schlechtere Aufstiegschancen haben als vorsichtiges, angepasstes 

Verhalten. Das senkt langfristig die Qualität der politischen Elite. 

 
Ein besonderes Problem des Fraktionszwangs (exogen) entsteht aus einer existenziellen 

Krisenbewältigungslogik, die in der Politik immer wieder zu beobachten ist und keine 

hierachische Druckausübunf bedarf. Der drohende Verlust politischer Macht oder die 

Existenzangst von Parteien begünstigt eine Dynamik, in der der Druck auf die 

Fraktionsdisziplin erheblich zunimmt und die Grenzen zum Fraktionszwang zunehmend 

verschwimmen. Aus der Logik von Krisenbewältigung und Machtsicherung heraus wird 

ein faktisch bestehender Fraktionszwang als politische Überlebensstrategie akzeptiert 

und mündet in einer inneren Dynamik der politischen „Verklammerung“. Damit einher 

geht der Umstand, dass die Verkrustung politischer Macht einerseits und die 

zunehmende Ideologisierung von Politik kompromissloses Verhalten befeuert, das für 

Regierungskoalitionen scheitern lässt. Unabhängig davon, wie ein Fraktionszwang 

zustande kommt bzw. wie seine Wirkung entsteht, versanden die für die Demokratie 

essenziellen Rückkopplungsmechanismen, was die Funktions- bzw. Leistungsfähigkeit 

demokratischer Systeme erheblich beeinträchtigt und der Beginn und die Verstärkung 

von Demokratieversagen bedeuten. 

 

Die Grenzen zwischen Frankionszwang und Fraktionsdisziplin, sei er vom Parteivorstand 

oder durch machtpolitische Logik getrieben, sind fleissend und wirken desruptiv. 

 

Die Wirkung eines Fraktionszwanges kann den politischen Niedergang möglicherweise 

verlangsamen, ihn jedoch langfristig nicht aufhalten. Diese besondere Form der Blockade 

ist ein Warnsignal, wirkt selbstzerstörerisch und stellt eine erhebliche Gefahr für 

demokratische Strukturen dar. 

  

 



 

 

 

Blockade (Ursache) 
 

Der Fraktionszwang wirkt wie eine Blockade, die unser Demokratiesystem massiv 

schaden, weil Rückkopplungen zwischen Parteien bzw. Politik und Gesellschaft nicht 

oder nur noch unzureichend stattfinden und fähige Menschen Politik meiden. Dann 

verliert die Demokratie an Problemlösungskompetenz, Innovationsfähigkeit, Glaubwür-

digkeit und das Vertrauen der Bevölkerung. Das verstärkt, Politikverdrossenheit, Miss-

trauen gegenüber Parteien, Unterstützung populistischer Bewegungen sowie gesell-

schaftliche Polarisierung.  

 

Lösung 
 

Der verordnete oder krisengeprägte Fraktionszwang muss frühzeitig erkannt werden, 

Handlungen, die dazu führen beobachtet und sanktioniert werden. Es sind Standards zu 

entwickeln und zu überprüfen, um den Fraktionszwang zu verhindern, damit eine 

Negativspirale frühzeitig erkannt wird, aus der Parteien selbst sich nicht mehr befreien 

können. Folgende Massnahmen sind denkbar: 

 

▪ Fachliche Eignungstests für Minister und Fachstellen sind durchzuführen.  

▪ Whistle Blower-Schutz 

▪ Einsicht in Sitzungsprotokolle durch Dritte 

▪ Druckhaftes Verhalten identifizieren 

▪ Definition einer Mindestabweicherquote, damit, wenn diese unterschritten wird, 

vermehrt geprüft wird (enge Beaufsichtigung). 

 

Eskalation 
 

Gesellschaftliche Durchsetzungskraft wird durch Eskalation sichergestellt. Werden die 

vom Auditorium vorgebrachten Beanstandungen oder Lösungsvorschläge ignoriert und 

die Probleme nicht behoben, übt die Auditive bzw. die 3. Kammer (Auditorium) über den 

ihr zur Verfügung stehenden Eskalationskatalog öffentlich Druck auf die Politik aus.  

 

Werden die Verfehlungen oder Probleme behoben, ist es auch die Aufgabe der Auditive, 

die neuein-geführten gesetzlichen Standards auf ihre konsequente und nachhaltige 

Einhaltung überprüfen zu lassen.  

 

Ventil 
 

Tragen die politisch Verantwortlichen dennoch nur unzureichend zur Lösung bei, wird der 

Fall in den sogenannten „Good-Policy-Mechanismus (Puffer)“ überführt und bleibt damit 

für alle Beteiligten weiterhin akut. Das Ausmaß politischer Blockaden wird dadurch 

sichtbar und messbar: Je mehr Beanstandungen ungelöst bleiben, desto stärker wächst 

die gesellschaftliche Unzufriedenheit gegenüber Politik und Regierung.  
 

Mit zunehmender Unzufriedenheit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Kammer 

(„Auditorium“) dem Bundespräsidenten eine Empfehlung zur Anordnung von Neuwahlen 

ausspricht, was den Druck auf Regierung und Parteien erheblich erhöht, bestehende 



 

 

 

 

Mängel zu beheben. Denn weder Parteien noch Regierung haben ein Interesse an 

vorzeitigen Neuwahlen, da deren Konsequenzen schwer kalkulierbar sind. 

 

Anmerkung: Der Bundespräsident kann Neuwahlen nicht nach freiem Ermessen 

anordnen. Nach geltendem Verfassungsrecht ist dies bislang nur unter zwei bestimmten 

Voraussetzungen möglich: 

 

▪ Auflösung des Bundestags nach gescheiterter Kanzlerwahl (Art. 63 GG) 

▪ Gescheiterte Vertrauensfrage des Bundeskanzlers (Art. 68 GG) 

 

Neu hinzu käme eine dritte Voraussetzung:  

 

▪ Empfehlung des Auditoriums (3. Kammer). 

Wir beseitigen Blockaden! 


